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AUS DEM STADTRAT

In der Woche vom 2. Mai bis 6. Mai 2022 tagen folgende Aus-
schüsse, Beiräte und Bezirksvertretungen

Dienstag, 3. Mai 2022
17.00 Uhr  Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und 
	 	 	 	 Landwirtschaft,	Seidenweberhaus

Mittwoch, 4. Mai 2022
17.00 Uhr  Ausschuss für Planung, Bauen, Mobilität und 
	 	 	 	 Stadtentwicklung,	Seidenweberhaus

  

BEKANNTMACHUNGEN

LANDTAGSWAHL AM 15. MAI 2022 
WAHLBEKANNTMACHUNG

1. Am	15.	Mai	2022	findet	die	Wahl	zum	18.	Landtag	in	Nord-
rhein-Westfalen statt.  
Die	Wahl	dauert	von	08:00	Uhr	bis	18:00	Uhr.

2. Die	Stadt	Krefeld	ist	in	146	allgemeine	Stimmbezirke	einge-
teilt. In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-
tigten	in	der	Zeit	vom	05.	bis	zum	24.	April	2022	zugestellt	
worden	sind,	sind	der	Stimmbezirk	und	der	Wahlraum	an-
gegeben, in dem die/der Wahlberechtigte zu wählen hat.

Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwah-
lergebnisses	um	15:30	Uhr	 im	Berufskolleg	Vera	Beckers,	
Girmesgath	131,	47803	Krefeld	zusammen.

3.	 Jede Wahlberechtigte/jeder Wahlberechtigte kann nur in 
dem	Wahlraum	des	Stimmbezirks	wählen,	in	dessen	Wäh-
lerverzeichnis sie/er eingetragen ist.
Die Wählenden sollen die Wahlbenachrichtigung und ihren 
Personalausweis	oder	Reisepass	zur	Wahl	mitbringen.

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden.

INHALTSVERZEICHNIS

Aus dem Stadtrat .......................................S. 123

Bekanntmachungen ..................................S. 123

Auf einen Blick ..........................................S. 126 

Gewählt	wird	mit	amtlichen	Stimmzetteln.	 Jede	Wählerin/
jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraumes einen 
Stimmzettel	ausgehändigt.

Jede Wählerin/jeder Wähler hat eine Erststimme und eine 
Zweitstimme.

Der	Stimmzettel	enthält	jeweils	unter	fortlaufender	Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck den Na-
men der Bewerberin/des Bewerbers des zugelassenen 
Kreiswahlvorschlages unter Angabe der Partei, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen außerdem das Kennwort und rechts 
von dem Namen der Bewerberin/ des Bewerbers einen 
Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die 
Bezeichnung der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese, und jeweils die Namen der ersten 
fünf Bewerberinnen/Bewerber der zugelassenen Landes-
liste und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für 
die Kennzeichnung.

Die Wählerin/der Wähler gibt

ihre/seine Erststimme in der Weise ab, dass sie/er auf dem 
linken	Teil	 des	Stimmzettels	 (Schwarzdruck)	 durch	 ein	 in	
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeu-
tig kenntlich macht, welcher Bewerberin/welchem Bewer-
ber sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise, dass er auf dem rech-
ten	 Teil	 des	Stimmzettels	 (Blaudruck)	 durch	 ein	 in	 einen	
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der	Stimmzettel	muss	von	der	Wählerin/vom	Wähler	in	ei-
ner Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet wer-
den,	dass	ihre/seine	Stimmabgabe	nicht	erkennbar	ist.

4.	 Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahl-
handlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses	 im	 Stimmbezirk	 sind	 öffentlich.	 Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts	möglich	ist.

5. Wählerinnen/Wähler,	die	einen	Wahlschein	haben,	können	
an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausge-
stellt ist,
a)	 durch	 Stimmabgabe	 in	 einem	 beliebigen	 Stimmbezirk	
dieses Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl

teilnehmen.
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Wer	durch	Briefwahl	wählen	will,	muss	sich	von	der	Stadt-
verwaltung	einen	amtlichen	Stimmzettel,	einen	amtlichen	
Stimmzettelumschlag	sowie	einen	amtlichen	Wahlbriefum-
schlag	beschaffen	und	 seinen	Wahlbrief	mit	 dem	Stimm-
zettel	(im	verschlossenen	Stimmzettelumschlag)	und	dem	
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag	 angegebenen	 Stelle	 zuleiten,	 dass	 er	
dort	 spätestens	 am	 Wahltag	 bis	 18:00	 Uhr	 eingeht.	 Der	
Wahlbrief	kann	auch	bei	der	angegebenen	Stelle	abgege-
ben werden.

6. Jede Wahlberechtigte/jeder Wahlberechtigte kann ihr/sein 
Wahlrecht	 nur	 einmal	 und	 nur	 persönlich	 ausüben.	 Eine	
Ausübung	 des	 Wahlrechts	 durch	 eine	 Vertreterin/einen	
Vertreter	anstelle	der/des	Wahlberechtigten	ist	unzulässig	
(§	26	Absatz	4	des	Landeswahlgesetzes).	

Eine Wahlberechtigte/ein Wahlberechtigter, die/der des 
Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Ab-
gabe	 ihrer/seiner	Stimme	gehindert	 ist,	 kann	 sich	hierzu	
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung 
ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der 
Wahlberechtigten/von dem Wahlberechtigten selbst ge-
troffenen	 und	 geäußerten	Wahlentscheidung	 beschränkt.	
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchli-
cher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung der/des Wahlberechtigten er-
setzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson	besteht	(§	26	Absatz	5	des	Landeswahlgeset-
zes). 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit 
Freiheitsstrafe	bis	zu	5	Jahren	oder	mit	Geldstrafe	bestraft.	
Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung der/des Wahlberechtig-
ten oder ohne geäußerte Wahlentscheidung der/des Wahl-
berechtigten	eine	Stimme	abgibt.	Der	Versuch	ist	strafbar	 
(§	107a	Absatz	1	und	3	des	Strafgesetzbuches).

Krefeld,	den	13.	April	2022
Cigdem Bern
Kreiswahlleiterin

1. SATZUNG ZUR ÄNDERUNG 
DER HUNDESTEUERSATZUNG DER 
STADT KREFELD VOM 19.06.2015
VOM 13.04.2022
Aufgrund	der	 §§	 7,	 41	 Abs.	 1	 und	 76	der	Gemeindeordnung	
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung	 vom	 14.07.1994	 (GV.	 NRW.	S.	 666/SGV	NRW	
2023),	in	der	zur	Zeit	gültigen	Fassung,	der	§§	20,	21	und	22	
des	Bundesmeldegesetzes	(BMG)	vom	03.05.2013	(BGBl.	I	S.	
1084),	sowie	der	§§	1	bis	3	des	Kommunalabgabengesetzes	
für	das	Land	Nordrhein-Westfalen	(KAG	NRW)	vom	21.10.1969	
(GV.	NRW.	S.	712)	-	jeweils	in	der	zum	Zeitpunkt	des	Erlasses	
dieser	 Satzung	 geltenden	 Fassung	 –	 hat	 der	 Rat	 der	 Stadt	

Krefeld	in	seiner	Sitzung	am	31.03.2022	folgende	1.	Satzung	
zur	Änderung	der	Hundesteuersatzung	der	Stadt	Krefeld	vom	
19.06.2015	beschlossen:

Die	 „Hundesteuersatzung	 der	 Stadt	 Krefeld“	 vom	 19.06.2015	
(Krefelder	Amtsblatt	Nr.	26	vom	25.06.2015,	S.	209	ff.)	wird	wie	
folgt	geändert:

§ 1

§	2	wird	wie	folgt	geändert:

1)	 Unter	§	2	Absatz	(3)	Buchst.	b)	wird	folgende	Rasse	an-
gefügt:

 » 	„Alano“

2)	 §	2	Absatz	(4)	Satz	4	erhält	folgende	Fassung:

„Für	Hunde	nach	§	2	Abs.	3	Buchstabe	b)	dieser	Satzung	
kann	der	Nachweis	einer	erfolgreichen	Verhaltensprüfung	
auch	von	einer	oder	einem	anerkannten	Sachverständigen	
oder	 einer	 anerkannten	 sachverständigen	Stelle	 erbracht	
werden.“

§ 2

§	3	wird	wie	folgt	geändert:

1)	In	§	3	wird	ein	neuer	Absatz	(3)	aufgenommen	mit	
				folgendem	Wortlaut:

(3)	Für	Hunde,	die	nach	Inkrafttreten	dieser	Änderungs-
satzung nachweislich unmittelbar aus dem Tierheim 
Krefeld,	einer	Einrichtung,	die	Vertragspartner	der	Stadt	
Krefeld für die Aufnahme und Betreuung von Fundtieren 
ist oder aus einer auf dem Gebiet des Tierschutzes tä-
tigen,	als	gemeinnützig	 im	Sinne	der	Abgabenordnung	
anerkannten	 Einrichtung	 mit	 Sitz	 in	 der	 Stadt	 Krefeld	
aufgenommen werden, wird für die ersten 12 Monate 
nach der Aufnahme in den Haushalt bzw. ab Beginn der 
Steuerpflicht	Steuerbefreiung	gewährt.“

2)	Aus	§	3	Absatz	(3)	wird	Absatz	(4).

3)	In	§	3	Absatz	(4)	werden	die	Worte	„Absatz	2“	durch	
				die	Worte	„den	Absätzen	2	und	3“	ersetzt.

§ 3 

In	§	4	Absatz	2	Buchst.	c)	wird	die	Zahl	„VII“	durch	„XII“	ersetzt.

§ 4

§	8	Absatz	(2)	erhält	folgende	Fassung:

„(2)	Der/die	Hundehalter/in	hat	den	Hund	innerhalb	von	zwei	
Wochen,	nachdem	die	Hundehaltung	auf	dem	Gebiet	der	Stadt	
Krefeld	geendet	hat,	bei	der	Stadt	Krefeld	abzumelden.	Im	Falle	
der Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei der Ab-
meldung	der	Name	und	die	Anschrift	dieser	Person	anzugeben.	
Entsprechende	Nachweise	sind	auf	Verlangen	der	Stadt	Krefeld	
durch	den	Hundehalter	zu	erbringen.“
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§ 5

§	10	wird	neu	gefasst	erhält	folgende	Fassung:

„§ 10 Inkrafttreten

Diese	 1.	 Satzung	 zur	 Änderung	 der	 Hundesteuersatzung	 der	
Stadt	Krefeld	vom	19.06.2015	tritt	am	01.07.2022	in	Kraft.“

Bekanntmachungsanordnung

Die	 vorstehende	 Satzung	 wird	 hiermit	 öffentlich	 bekanntge-
macht.

Hinweis:

Gem.	§	7	Abs.	6	Satz	2	der	Gemeindeordnung	wird	darauf	hinge-
wiesen,	dass	die	Verletzung	von	Verfahrens-	oder	Formvorschrif-
ten	der	Gemeindeordnung	gegen	die	vorstehende	Satzung	nach	
Ablauf	eines	Jahres	seit	ihrer	Verkündung	gegenüber	der	Stadt	
Krefeld nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die	Satzung	 ist	 nicht	 ordnungsgemäß	öffentlich	bekannt-
gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der	Form-	oder	Verfahrensmangel	 ist	gegenüber	der	Stadt	
Krefeld vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift	und	die	Tatsache	bezeichnet	worden,	die	den	Man-
gel ergibt.

Krefeld,	den	13.04.2022
Der Oberbürgermeister
In	Vertretung
Cyprian
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„Krefelder Amtsblatt“ 
Für	den	Inhalt	verantwortlich:	Der	Oberbürgermeister	der	Stadt	Krefeld,	Presse	und	Kommunikation,	Rathaus,	Tel.	86	14	02.	Das	Amtsblatt	wird	kostenlos	
abgegeben und ist in den Rathäusern Krefeld, Fischeln, Hüls und Uerdingen einzusehen. Das Krefelder Amtsblatt stellen wir allen Interessierten jeweils am 
Erscheinungstag	(in	der	Regel	wöchentlich	donnerstags)	im	Internet	auch		kostenlos	als	PDF-Datei	zur	Verfügung.	Es	ist	unter	www.krefeld.de/amtsblatt	
zu	finden.	Dort	kann	man	auch	einen	E-Mail	Newsletter	abonnieren,	der	über	das	Erscheinen	eines	neuen	Amtsblattes	informiert.	Bei	Postbezug	beträgt	
das	Bezugsgeld	(einschl.	Porto)	jährlich	87,20	Euro.	Bestellung	an:	Stadt	Krefeld,	13	-	Presse	und	Kommunikation,	Von-der-Leyen-Platz	1,	47798	Krefeld.

KOMMUNALER ORDNUNGSDIENST

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 
0	18	05	-	04	41	00	montags,	dienstags	und	don-
nerstags	von	19.00	Uhr	bis	7.00 Uhr,	mittwochs	
von	14.00	Uhr	bis	7.00	Uhr	und	freitags	von	14.00	
Uhr bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon  
0	18	05	-	98	67	00	zu	erreichen.	Sprechzeiten:	
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 
bis	12.00	Uhr	und	von	18.00	bis	19.00	Uhr,	
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 
17.00	bis	19.00	Uhr,		montags,	dienstags	und	
donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis	montags	 um	 8.00	 Uhr	 sowie	 an	 	Feiertagen	
unter Telefon 07 00- 84 37 46  66 zu erreichen.

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0	18	05-	66	05	55

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 
www.aknr.de
oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33

08 00- 1 11 01 11 und 08 00- 1 11 02 22

TELEFONSEELSORGE

NOTDIENSTE
Innung für Sanitär-Heizung-
Klima-Apparatebau Krefeld

29.04. – 01.05.2022   
Paul Meulendick GmbH 
Im	Witschen	38	A
47807	Krefeld
39 12 07 

06.05. – 08.05.2022   
Trunz GmbH 
Magdeburger	Straße	25
47800	Krefeld
47 50 88 

Der	Kommunale	Ordnungsdienst	ist	Ansprechpart-
ner	in	Sachen	Sicherheit,	Ordnung	und	Sauberkeit	
auf	Krefelder	Straßen,	Wegen	und	Plätzen.	

Er ist aktuell erreichbar 
montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr 
sowie samstags von 10 bis 19 Uhr
unter der Rufnummer 0 21 51 / 86 22 25.
Außerhalb dieser Zeiten kann der KOD 
über die Leitstelle der Polizei unter der 
Rufnummer 0 21 51 / 63 40 oder	per	E	Mail	
an KOD@Krefeld.de informiert werden.


